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Jilt ««fete Jefet!
SKit btefer Stammer tritt bie

„Qttuftrirte fchmeijerifdie iganbmerfer=
3citttng" ifjren

jmrrlffeit ^aijrgattg
an. ©If ftattlidie Bänbe mit 572
äßochen* Stammern, bte mobl 600
prattifch bermenbbare SKufter=3«Ä)=

nungen, mehrere î^aufenb Sejtartitet feßr mertbotten fjnbalts aus
allen getoerblicben ©ebieten unb bte ganje ©efd^ic^te beS frifcfj auf=
blühenben fdE)toeigerifen ©emerhebereinS unb beren ©eftionen ent=

fatten, legen Seugnis ab bon unferem rebliihen Beftreben, bent §anb=^
Inert feinen „golbenen Boben" befeftigen p helfen.

Sei ber ©riinbung unfereS Blattes mar jebe Stummer nur adjt
©eiten fiart, fe^t 20 bis 241

SDie bormärtsblitfenben IganbmerfSmeifier in alten teilen unfereS
BaterlanbeS haben ftdj bom gefd)äftlicf)en SSîexte biefeS ihre? Organs
iiberjeugt, bas bemeift bie ftets madifenbe Slbonnentenphb bie erfreu*
lidje Beteiligung in unferer Stubrit ,,3lu8 ber fprajiS — gïir bie

fßrajis" unb hefonberS bie ftarfe Benuhung beS SnferatenteitS.
ttnfer Blatt hat fich in ber Shot 5tint eigentlichen $cfcliäffs=

organ für bie gefantte fdjaceljerifcfie gfteifferfetfoft nnb beren
Lieferanten entmitfelt; es hat Saufenben feiner Sefer neben linier*
haltung unb Belehrung toitUl'idfen gtefdfaftsnnhen gebraut unb mirb
bei feiner ftets macbfenben Berbreitung biefen ^auptgtoedt in Butunft
in noch ausgiebigerer SBeife erfüllen tonnen.

$ür bie gefunbe SBeiterentmicflung biefeS fyadjblaiteö nicht nur
für ben rührigen „SJiamt int ©dmrjfell", fonbern auch für ben Sieht*
fabritanten unb Saufmann merben mir feine Opfer freuen ; mir Oer*

trauen baber.audj auf bie bisher bethätigte fräftige Unterftühung bon
©eite nnferer merten Sefer in ber Sutunft unb laben auch neue f?reunbe
gu tahlreidjem Slbonne'ntent ein.

Zürich, 1. Slpril 1896. ftebafttor n. Werfeger.

(Si^teeijeri[(|er ©etoeefietiereitt.

gürtch, ben 23. fflfjürg 1896.

SlveiSfdjveiliett 9ir. 159
an bie

$efifto«e« bcö $dj«jeij. #e«)etfje«ereitt5.

BJerte BeretnSgenoffenl
Dhmobl bie an ber ßebrlingSarbeitenauSftelluttg in ®enf

pr SfuSfieÜung gelangenben erfiprämierten ißrobeftiicfe aus
begreiflichen ®rünben bent Sßreiägericht ber ßanbeSauSfteßung
nicht sur Beurteilung borgelegt merben, hat boch bie ©entrais
prüfungSfotnmiffton mit großem Bergnügen unb ®an! bie

®abe eines ©enfer Bürgers entgegen genommen, toeldjer

pr ©rinnerung an feinen talentboüen frübberfiorbenen @obn
3fr. 200 ptn gmecte ber Brätniernng ber tüchtigften ßetfiungen
auf unferer SehrltngSarBeitenauSfteHung gefcbenït hat.

SMe ©entralprüfungSfommiffion glaubt feine geeignetere

Betmenbung btefeS ©efdjenteS p ffnben, als tnbem fie ben

Berfertigern ber heften in ©enf auSgefteßten SehrltngSarheiten
(ßehrlingen mte ßehrtöchtern) ben Befuch ber ßanbeSauS*

fteilung ermöglicht.^ 2Bir halten bafür, baff auch bie jungen
fèanbmerïer bon einem foldjen Befuge feßr biel profitieren
unb bajj es münfchhar müre, menn recht btele ber erft»

prämierten BtüfungSteilnehmer bie SönSfteßung beficbtigen
fönnten. 2öir gebenfen beShalh bte ®abe beS ©enfer Bürgers
bon gr. 200 um einen éntfpredjenben Beitrag aus bem

Srebiie für ßehrlingSprüfnngen su ergän&en nnb hoffen»

baff unfere ©eïtionen baSfelhe thnn merben.

An unsere Leser
Mit dieser Nummer tritt die

„Jllustrirte schweizerische Handwerker-
Zeitung" ihren

zwölften Jahrgang
an. Elf stattliche Bände mit 572
Wochen-Nummern, die wohl 600
praktisch verwendbare Muster-Zeich-

nungen, mehrere Tausend Textartikel sehr wertvollen Inhalts aus
allen gewerblichen Gebieten und die ganze Geschichte des frisch auf-
blühenden schweizerischen Gewerbevereins und deren Sektionen ent-
halten, legen Zeugnis ab von unserem redlichen Bestreben, dem Hand-
werk seinen „goldenen Boden" befestigen zu helfen.

Bei der Gründung unseres Blattes war jede Nummer nur acht
Seiten stark, jetzt 20 bis 24!

Die vorwärtsblickenden Handwerksmeister in allen Teilen unseres
Vaterlandes haben sich vom geschäftlichen Werte dieses ihres Organs
überzeugt, das beweist die stets wachsende Abonnentenzahl, die erfreu-
liche Beteiligung in unserer Rubrik „Aus der Praxis — Für die

Praxis" und besonders die starke Benutzung des Inseratenteils.
Unser Blatt hat sich in der That zum eigentlichen Geschäfts-

organ für die gesamte schweizerische Meisterschaft und deren
Lieferanten entwickelt; es hat Tausenden seiner Leser neben Unter-
Haltung und Belehrung wirklichen Keschäftsnntzen gebracht und wird
bei seiner stets wachsenden Verbreitung diesen Hauptzweck in Zukunft
in noch ausgiebigerer Weise erfüllen können.

Für die gesunde Weiterentwicklung dieses Fachblattes nicht nur
für den rührigen „Mann im Schurzfell", sondern auch für den Klein-
Fabrikanten und Kaufmann werden wir keine Opfer scheuen; wir ver-
trauen daher.auch auf die bisher bethätigte kräftige Unterstützung von
Seite unserer werten Leser in der Zukunft und laden auch neue Freunde
zu zahlreichem Abonnement ein.

Zürich, 1. April 1896. Itedaktor «. Verleger.

Schweizerischer Gewerbeverein.

Zürich, den 23. März 1896.

Kreisschreiben Nr. ISS
an die

Sektionen des Schweiz. Keweröevereins.

Werte Vereinsgenossen!
Obwohl die an der Lehrlingsarbeitenausstellung in Genf

zur Ausstellung gelangenden erstprämierten Probestücke aus
begreiflichen Gründen dem Preisgericht der Landesausstellung
nicht zur Beurteilung vorgelegt werden, hat doch die Central-
Prüfungskommission mit großem Vergnügen und Dank die

Gabe eines Genfer Bürgers entgegen genommen, welcher

zur Erinnerung an seinen talentvollen frühverstorbenen Sohn
Fr. 200 zum Zwecke der Prämierung der tüchtigsten Leistungen
auf unserer Lehrlingsarbeitenausstellung geschenkt hat.

Die Centralprüfungskommission glaubt keine geeignetere

Verwendung dieses Geschenkes zu finden, als indem sie den

Verfertigern der besten in Genf ausgestellten Lehrlingsarbeiten
(Lehrlingen wie Lehrtöchtern) den Besuch der Landesaus-
stellung ermöglicht.^ Wir halten dafür, daß auch die jungen
Handwerker von einem solchen Besuche sehr viel profitieren
und daß es wünschbar wäre, wenn recht viele der erst-

prämierten Prüfungsteilnehmer die Ausstellung besichtigen
könnten. Wir gedenken deshalb die Gabe des Genfer Bürgers
von Fr. 200 um einen entsprechenden Beitrag aus dem

Kredite für Lehrlingsprüfungen zu ergänzen und hoffen,
daß unsere Sektionen dasselbe thun werden.
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3u biefem 3®ecfe Wütben Wir bie berfügöaren Littel
folgenbermahen berœenben;

1. ©aS DrganifationStomitee ber SehrlingSarbeitenauS»
fteEmtg Begei<®net auf ®runb ber BrüfungSergebniffe unb
ber SBorfdjliige ber totalen BeüfungStommtffionen biejenigen
BrüfungSteilnehmer, bereu Seiftungen aïs borjiiglidjfte erïaunt
finb. ©ie 3ahl ber Sluizuwühlenben rietet fidö nach bem

berfügöaren ffrebit.
2. ©er Betrag au bie BefuchStofien befiehl aus ber

Bergütung ber effettiben Beifetofien (BetourbiEet III. Staffe
nach ©enf) unb gr. 6 SluSlagen per Stag, im Bîapimum
für 4 Sage. ©er betreffenbe BrüfungStreiS bat an biefe

Soften minbeftenS einen ©rittet beizutragen.
3. ©er ©tipenbtat bat feine SIbreife beut ©etcetariate

anzuzeigen unb erhält fobann eine SluSWeiStarte, bie an
jebem Söefudjgtage bom Sluffeher ber SehrlingSarbeitenauS»
fteEung in ©enf abzuftempeln ift. (Seber ©ageSftempel
bis auf hö<hftenS 4 ©age gilt als Slnwetfung für }e gr. 6

SluSlagenbergütung. Bach ©infenbung ber SluSWeiStarte

erfptgt 3a£)lungSanweifung.
4. ©em ©iipenbiaien wirb neben Slnweifung für ötEtgeS

unb gutes öuartier ein SBegtoeifer für bie SluSfreEung ber»

aöfolgt.
5. 2Bo immer möglich, foEen bie totalen Bnifungs»

tommiffionen bafür beforgt feiu, baf? ber'©tipenbtat -fleh

einem zuberläfjigen BeretnSmitgltebe anfcpliehen tann. SBo

bieS nicht möglich, wirb auf SBunfcfj bon ber ©entralprüfuügS»
tommiffion ein gemeinfamer Befuch ber übrigen ©tipenbtaten
unter Rührung eines ©achtunbigen angeorbnet.

6. SUS Slnfporn unb gu eigener Buhbarmadjung ber

BefucijSergebniffe, fowie um bon benfetben Boiiz nehmen
ZU tönnen, bat jeber ©tipenbiat innerhalb z&et Btonaten
nach erfolgtem Befucfj einen fnrzen fachlichen Bericht über
bie feinen Beruf betreffenben BSahrnehmungen an bas ©e»

îretartat beS Schweizer. ©etoerbebereiitS einzuliefern; T©te
beftbefunbenen Berichte merben mit gr. 5—10 honoriert.

(®cf)tufî folgt.)

JBerGanbSlucfen.

Baêler Bauatifdjlagemrfamttttung. 3n ber ,am

Sonntag Btittag in ber Blume ftattgehabieu Berfammtung
fanben fich bon ca. 40 in Bafel befinbltdfjen Bauanfcplägern
20 ein, um ihrerfeitS ebenfalls ©teEung zu ber geplanten
Bewegung ber ©freiner unb 3iutmerleute zu nehmen. ®S
Würbe befchloffen, fich biefer Sohnbewegung anzufchltefsen unb
eine Sommiffion eingefefct, welcher bie Stufgabe zufällt, einen

neuen ©peciattartf auszuarbeiten auf ©runblage eines Bii»
nimaEohneS bon 6 g-ranten pro ©ag.

©ewerhlicheS SarthilbungSwefen. ©ine öffentliche Ber»

fammtung in ©aboS hat bie ©rünbuug eines „Snbufirie»,
&anbels» unb ©eWerbebereinS" befchtoffen. ©twa 40 Btit»
gtieber haben bie burdjberatenen unb gutgeheifeenen Statuten
unterfchrieben. ©er §auptzwect biefeS neuen BeretnS ift bie

©rünbung einer gewerblichen gortbtlbungSfchule.

fêiit ^ttfter*@tf)to(j(jtl)att§.
Unter Rührung ber Herren ©tabtbauraeifter Bfetfer unb

Baumeifter Siner jun. bon @t. ©aEen unternahmen am 3.b. Bi.
etwas über 40 Btitglteber beS ft. gaEifctjen ©ewerbebereinS
eine Besichtigung beS neuen ftäbtifchen ©chtachthaufeS, bas

am 26. bieS bem Betriebe übergeben wirb, ©te „Dftfchweiz"
gibt eine lurze ©chüberung biefer ©our, ohne fich babei in
fachtnännifche SluSeinanberjehungen zu bertteren. ©te fdjreibt;

Suerft gatt ber Befuch bem atten ©djlachthaufe; es war
eine Slrt SlbfchiebSbifite. SltS es bor beiläufig 28 Sohren
errichtet Würbe, ahnte Wohl niemanb, bah ihm fo turze
SebenSbauer befchteben fei. Stber wenn man nachher bas

neue betrat, glaubte auch Wieber leiner, bajj ztoifhen biefem

unb jenem nur ein geitraum bon 23 Sohren liege ; bie
©ifferenz fehlen ein ganzes Safjrljunbert zu umfpannen. Sa,
eS ift eine fchneE tebenbe Seit, in ber Wir uns bewegen;
bas WaS bas §eute bringt, ift bon morgen fetjon wteber
lange überholt, unb bie ©reuze beS SttterS wirb erreicht, ehe
bie Sugenb recht begonnen hat. @S finb nicht ehrwürbige
Bäume in einem ©djlachthaufe. Stber in ben non ©eilen
gehaltenen hölzernen Söeüen ber ©rohbiehfchlachtfteEe, an
benen bie ausgeschlachteten ©tücte ©rofebieh aufgezogen werben,
in bem alten Brühteffel ber $tletnbieh=@<hIa<hthaEe mit ber

§o!zfeuerung unb ber primitiben ©Errichtung für bie tuitlerei,
an beren Sluhenmauer trat einem boch ein ©lüct fogenannte
gute alte Seit entgegen, jene Seit, in ber bie Blehgermeifter
noch ben fchwarzen Boct aus ©lanzbrildj trugen mit ben
roten Stuffchiagen. Borbeil gfaljr wohl! IBtanctj guter
Biffen ift aus bir gewanbert, iaufenb Bratenftücfe, BeaffteatS
unb Kotelettes unb ein Berg boE „®nägi", an bie fich un=
gezählte Seufzer ber tgauSfrauen unb träftige ©onnerwetter
ber ^auSbäter tnüpften. — SJtan geht zum neuen Schlacht'
häufe auf ber Brühlbteiche, gerabe unter bem 3mhtbauS;
baS heifet zum ©ebäube» tomptepe, ber biefen Stamen trägt.
@S finb aEeS elegante, bem Stuge gefäEige Bactfteinbauten,
appetitlich toie ein ©tüct fjilet. 3<h habe eS immer als
©raufamteit betrachtet, bah utan bei ben guchthäufern ben

Sträflingen mit ben Brettern an ben geßenfenftern
ben Blict in ©otteS freie Statur unb hinauf zum Sternen»
himmet berfagte. BieEeicht finb biefe Bretterberfdjtäge jept
human; benn ber StuSblicf auf bie ©chlachthäufer mühte ihre
Bein noh ärger geftalten! Stem! Suerft fomtrt man, als
zum SJitttelpuntt ber Borberfront, zuut BerwalterhauS, bas

fich wie eine hübfehe BiEa präfentiert. Sut Barterre finben
fleh bie Bureaup beS BerWalterS, beS taffierS ec. unb oben

häuft beS BerwalterS ©hegefponS, „züchtig unb Weife im
häuslichen Greife unb regt ohne ©nbe bie fleiffigen §änbe",
währenb abenbS ber arme Berwalter auf bem ©opha aus»

fchnauft unb ben Slerger berbaut, ben ihm bie SEehgerburfchen

tagsüber mit SBohlluft bereitet haben. ©aS ©ebäube rechts

bom Berwalterhaufe bon ber ©tabtfeite her birgt bie Bferbe»
unb ©chweineftaEungen unb Sutterräumlihteiteu, baS tints
bie ©taEungen für bie Ochfen, Stinber unb — alten Stühe,

fowie für bie Sütber. fÇûr ©rohbieh finb brei ©taEungen
ZU }e 24 ©tüE. Sin ben ©eitenwänben finben fich ©ement»

trippen zum füttern unb tränten, bie Slblaffe finb nach ben

ueueften Sortfehritten fonftruiert, fobah feine SJlauS unb fein

— Stah hereintommt. Seiber werben bie Ochfen, bie ba

hineintommen, fich ber §errlt<h£dten nicht lange erfreuen ; fie
bebeuten für biefelben ben ©onnenftrahl bor bem ©obe. SBie

bie ganze Slnlage, fo finb auch biefe ©täEe mit elettrifchem
Sichte berfehen unb bem Snechte ift es in feiner Sammer

fo bequem gemacht, bah er nachts fein Bieh bom Bette aus

regieren tann, Wie wetlanb ©arbanapal feine Sünber. StntS
unb rechts finb nämlich fünfter in bie ©täEe hiuauS ange»

bracht, unb wenn feine Untertanen fich uugeberbtg benehmen

woEen, fei eS, bah auch ein aufrührerlfdjer ©ozialtft unter
ihnen ftedtt, fo tann er nur rufen — wennS hilft. — —
©er MbecftaE ift in 3eEen mit ©ifengtttern abgetetlt, Wie

man fie oft in zoologifhen ©ärten fleht, unb eine Kälber»

wage fehlt auch nicht. 3n ben anberu ©taEungen intereffieren
bor aEem biefenigen für bie ©Ejweine. ®S ift ber reinfte
©chweinefalon, wenn baS SSort geftattet ift. SIEeS ift abrett
unb gefüEtg barin. ©er Baum ift wteber in ©ItterzeEen

abgeteilt. Sebe 3eEe hat einen fjrehtrog aus ©mail, unb bie

©üren ber 3eEen finb auf betben Seiten zum Oeffnen unb

©hliehen, unb jebe ©üre tann wieber als ©angberfchluh
benüfct werben, ©ie ©inrichiung ift fo, bah eS für baS gute

Schwein, wenn eS erft einmal bie fèaEe betreten, tein @nt»

rinnen mehr gibt; eS finbet teinen anbern SSeg, als ben zur
3eEe unb ben ins Schlachthaus. Slebenbei bemertt, ift ein

SlbzweigungSgeleife bon ber Sinie ber Bereinigten Schweizer»

bahnen angelegt unb baS Bieh tann birett bei ben Bampen
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Zu diesem Zwecke würden wir die verfügbaren Mittel
folgendermaßen verwenden:

1. Das Organisationskomitee der Lehrlingsarbeitenaus-
stellung bezeichnet auf Grund der Prüfungsergebnisse und
der Vorschläge der lokalen Prüfungskommissionen diejenigen
Prüfungsteilnehmer, deren Leistungen als vorzüglichste erkannt
sind. Die Zahl der Auszuwählenden richtet sich nach dem

verfügbaren Kredit.
2. Der Betrag an die Besuchskosten besteht aus der

Vergütung der effektiven Reisekosten (Retourbillet III. Klaffe
nach Genf) und Fr. 6 Auslagen per Tag, im Maximum
für 4 Tage. Der betreffende Prüfungskreis hat an diese

Kosten mindestens einen Drittel beizutragen.
3. Der Stipendiat hat seine Abreise dem Sekretariate

anzuzeigen und erhält sodann eine Ausweiskarte, die an
jedem Besuchstage vom Aufseher der Lehrlingsarbeitenaus-
stellung in Genf abzustempeln ist. (Jeder Tagesstempel
bis auf höchstens 4 Tage gilt als Anweisung für je Fr. 6

Auslagenvergütung. Nach Einsendung der Ausweiskarte
erfolgt Zahlungsanweisung.

4. Dem Stipendiaten wird neben Anweisung für billiges
und gutes Quartier ein Wegweiser für die Ausstellung ver-
abfolgt.

5. Wo immer möglich, sollen die lokalen Prüfungs-
kommissionen dafür besorgt sein, daß der Stipendiat sich

einem zuverläßigen Vereinsmitgliede anschließen kann. Wo
dies nicht möglich, wird aus Wunsch von der Centralprüfuögs-
kommission ein gemeinsamer Besuch der übrigen Stipendiaten
unter Führung eines Sachkundigen angeordnet.

6. Als Ansporn und zu eigener Nutzbarmachung der

Besuchsergebnisse, sowie um von denselben Notiz nehmen

zu können, hat jeder Stipendiat innerhalb zwei Monaten
nach erfolgtem Besuch einen kurzen sachlichen Bericht über
die seinen Beruf betreffenden Wahrnehmungen an das Se-
kretariat des Schweizer. Gewerbevereins einzuliefern. ^?Äe
bestbefundenen Berichte werden mit Fr. 5—1V honoriert.

(Schluß folgt.)

Verbandswesen.
Basler > Bauanschlägerversammlung. In der am

Sonntag Mittag in der Blume stattgehabten Versammlung
fanden sich von ca. 40 in Basel befindlichen Bauanschlägern
20 ein, um ihrerseits ebenfalls Stellung zu der geplanten
Bewegung der Schreiner und Zimmerleute zu nehmen. Es
wurde beschlossen, sich dieser Lohnbewegung anzuschließen und
eine Kommission eingesetzt, welcher die Aufgabe zufällt, einen

neuen Specialtarif auszuarbeiten auf Grundlage eines Mi-
nimallohnes von 6 Franken pro Tag.

Gewerbliches Fortbilbungswesen. Eine öffentliche Ver-
fammlung in Davos hat die Gründung eines „Industrie-,
Handels- und Gewerbevereins" beschlossen. Etwa 40 Mit-
glieder haben die durchberatenen und gutgeheißenen Statuten
unterschrieben. Der Hauptzweck dieses neuen Vereins ist die

Gründung einer gewerblichen Fortbildungsschule.

Ein Muster-Schlachthaus.

Unter Führung der Herren Stadtbaumeister Pfeifer und

Baumeister Liner jun. von St. Gallen unternahmen am 3.d. M.
etwas über 40 Mitglieder des st. gallischen Gewerbevereins
«ine Besichtigung des neuen städtischen Schlachthauses, das

am 26. dies dem Betriebe übergeben wird. Die „Ostschweiz"
gibt eine kurze Schilderung dieser Tour, ohne sich dabei in
fachmännische Auseinandersetzungen zu verlieren. Sie schreibt:

Zuerst galt der Besuch dem alten Schlachthause; es war
eine Art Abschiedsvisite. Als es vor beiläufig 23 Jahren
errichtet wurde, ahnte wohl niemand, daß ihm so kurze

Lebensdauer beschicken sei. Aber wenn man nachher das

neue betrat, glaubte auch wieder keiner, daß zwischen diesem

und jenem nur ein Zeitraum von 23 Jahren liege; die
Differenz schien ein ganzes Jahrhundert zu umspannen. Ja,
es ist eine schnell lebende Zeit, in der wir uns bewegen;
das was das Heute bringt, ist von morgen schon wieder
lange überholt, und die Grenze des Alters wird erreicht, ehe
die Jugend recht begonnen hat. Es sind nicht ehrwürdige
Räume in einem Schlachthause. Aber in den von Seilen
gehaltenen hölzernen Wellen der Großviehschlachtstelle, an
denen die ausgeschlachteten Stücke Großvieh aufgezogen werden,
in dem alten Brühkeffel der Kleinvieh-Schlachthalle mit der

Holzfeuerung und der primitiven Einrichtung für die Kuttlerei,
an deren Außenmauer trat einem doch ein Stück sogenannte
gute alte Zeit entgegen, jene Zeit, in der die Metzgermeister
noch den schwarzen Rock aus Glanzdrilch trugen mit den
roten Aufschlägen. Vorbei! Fahr wohl! Manch guter
Bissen ist aus dir gewandert, tausend Bratenstücke, Beafsteaks
und Côtelettes und ein Berg voll „Gnägi", an die sich un-
gezählte Seufzer der Hausfrauen und kräftige Donnerwetter
der Hausväter knüpften. — Man geht zum neuen Schlacht-
Hause auf der Brühlbleiche, gerade unter dem Zuchthaus;
das heißt zum Gebäude-Komplexe, der diesen Namen trägt.
Es sind alles elegante, dem Auge gefällige Backsteinbauten,
appetitlich wie ein Stück Filet. Ich habe es immer als
Grausamkeit betrachtet, daß man bei den Zuchthäusern den

Sträflingen mit den Brettern an den Zellenfenstern sogar
den Blick in Gottes freie Natur und hinauf zum Sternen-
Himmel versagte. Vielleicht find diese Bretterverschläge jetzt

human; denn der Ausblick auf die Schlachthäuser müßte ihre
Pein noch ärger gestalten! Item! Zuerst kommt man, als
zum Mittelpunkt der Vorderfront, zum Verwalterhaus, das
sich wie eine hübsche Villa präsentiert. Im Parterre finden
sich die Bureaux des Verwalters, des Kassiers zc. und oben

haust des Verwalters Ehegespons, „züchtig und weise im
häuslichen Kreise und regt ohne Ende die fleißigen Hände",
während abends der arme Verwalter auf dem Sopha aus-
schnauft und den Aerger verdaut, den ihm die Metzgerburschen

tagsüber mit Wohllust bereitet haben. Das Gebäude rechts

vom Verwalterhause von der Stadtseite her birgt die Pferde-
und Schweinestallungcn und Futterräumlichkeiten, das links
die Stallungen für die Ochsen, Rinder und — alten Kühe,
sowie für die Kälber. Für Großvieh sind drei Stallungen
zu je 24 Stück. An den Seitenwänden finden sich Cement-

krippen zum füttern und tränken, die Ablasse sind nach den

neuesten Fortschritten konstruiert, sodaß keine Maus und kein

— Ratz hereinkommt. Leider werden die Ochsen, die da

hineinkommen, sich der Herrlichkeiten nicht lange erfreuen; sie

bedeuten für dieselben den Sonnenstrahl vor dem Tode. Wie
die ganze Anlage, so sind auch diese Ställe mit elektrischem

Lichte versehen und dem Knechte ist es in seiner Kammer
so bequem gemacht, daß er nachts sein Vieh vom Bette aus

regieren kann, wie weiland Sardanapal seine Länder. Links
und rechts sind nämlich Fenster in die Ställe hinaus ange-
bracht, und wenn seine Untertanen sich ungeberdig benehmen

wollen, sei es, daß auch ein aufrührerischer Sozialist unter
ihnen steckt, so kann er nur rufen — wenns hilft. — —
Der Kälberstall ist in Zellen mit Eisengittern abgeteilt, wie

man sie oft in zoologischen Gärten steht, und eine Kälber-

wage fehlt auch nicht. In den andern Stallungen interessieren

vor allem diejenigen für die Schweine. Es ist der reinste

Schweinesalon, wenn das Wort gestattet ist. Alles ist adrett
und gefällig darin. Der Raum ist wieder in Gitterzellen
abgeteilt. Jede Zelle hat einen Freßtrog aus Email, und die

Türen der Zellen stnd auf beiden Seiten zum Oeffnen und

Schließen, und jede Türe kann wieder als Gangverschluß

benützt werden. Die Einrichtung ist so, daß es für das gute

Schwein, wenn es erst einmal die Halle betreten, kein Ent-
rinnen mehr gibt; es findet keinen andern Weg, als den zur
Zelle und den ins Schlachthaus. Nebenbei bemerkt, ist ein

Abzweigungsgeleise von der Linie der Vereinigten Schweizer-

bahnen angelegt und das Vieh kann direkt bei den Rampen
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